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1. Bürgermeister Erich Kuhn eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung des Gemeinderates. Er stellt 
fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen, und dass Zeit, Ort und Tagesordnung 
für die öffentliche Sitzung gemäß Art. 52 Bayer. Gemeindeordnung (GO) ortsüblich bekannt 
gemacht worden sind. Der Vorsitzende stellt fest, dass der Gemeinderat somit nach Art. 47 Abs. 
2/3 GO beschlussfähig ist.  
 
Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung des Marktgemeinderates am 
15.12.2017 werden nicht erhoben. Sie ist damit genehmigt (§ 24 Abs. 1 und 2 der Geschäfts-
ordnung). 
 
Zu Beginn der Gemeinderatssitzung gedenken die Anwesenden in einer Schweigeminute der 
verstorbenen Mitarbeiterin des Kindergartens Edith Ort, des langjährigen Gemeinderates Erich 
Reichert sowie dem früheren Pfarrer von Schneeberg Erich Dorn und dem Ruhestandspfarrer 
Michael Etzel. 
 
 
 

Öffentliche Sitzung 
 
 

 

TOP  689 Bericht aus der Bürgerversammlung vom 6. Januar 2018 

 
Sachverhalt: 
1. Bgm. Kuhn teilt mit, dass in der Bürgerversammlung am 6. Januar 2018 verschiedene The-
men angesprochen wurden: 

 Verwendung der Schule als Kindergarten,  

 Lotsendienst an der Ampel,  

 Lautsprecheranlage und  

 Überquerung der B47 bei Beerdigungen,  

 Erhebung von Straßenausbaubeiträgen für den Gehsteig in der Marktstraße,  

 Finanzierung der Wasserversorgung durch Ergänzungsbeiträge bzw. Gebühren,  

 Verkehrsverbindungen mit Zug und Bus von Schneeberg nach Miltenberg,  

 Aufforstung am Beuchener Berg,  

 Verwendung des Gemeindehauses Ecke Ringstraße/Hauptstraße und  

 Ortsfamilienbuch von Schneeberg.  
Er hat bereits in der Bürgerversammlung zu den gestellten Fragen Stellung genommen, möchte 
heute nochmals dem Gemeinderat die Möglichkeit geben, zu diesen Themen Stellung zu be-
zieht. 
 
Protokoll-Notiz von der Bürgerversammlung in Schneeberg am 6. Januar 2018 
Thomas Berberich brachte die Entscheidung des Marktgemeinderates zum Abbruch des ehe-
maligen Schulgebäudes für die Schaffung neuer Bauplätze zur Sprache. Er sieht in der Nutzung 
des Gebäudes als gemeindlicher Kindergarten eine weitere sinnvolle Verwendungsmöglichkeit 
für dieses Anwesen. Trotz umfangreicher Investitionen in den letzten Jahren im derzeitigen Kin-
dergartengebäude sei dieses nach seiner Ansicht in allen Belangen an seine Grenzen gesto-
ßen. Für die Möglichkeit der Schaffung von sechs Bauplätzen sei das Schulgelände mit seinem 
einzigartigen Charakter viel zu wertvoll. Außerdem bestehe nach seiner Meinung mit Hinweis 
auf die zahlreichen Baulücken im Ort auch keine Notwendigkeit für die Ausweisung eines neuen 
Baugebietes. 
Im Gegensatz zur räumlich und sicherheitstechnisch beengten Situation am derzeitigen Kinder-
gartengebäude befinde sich das Schulareal in einer absolut verkehrsberuhigten Ortslage, sei 
eben und hochwassersicher und ermögliche neben einer ausreichenden Zahl von Parkgele-



Sitzung des Gemeinderates vom 17.01.2018  Seite 4 von 10 

genheiten einen barrierefreien Zugang. Zudem könnte der Kindergartenspielplatz direkt am Ge-
bäude errichtet werden. 
Die Finanzierung könnte aus dem Verkaufserlös des derzeitigen Kindergartengebäudes, aus 
staatlichen Zuschüssen sowie den notwendigen gemeindlichen Eigenmitteln erfolgen. Thomas 
Berberich appellierte an die Mitglieder des Marktgemeinderates, die getroffene Entscheidung 
unter den genannten Gesichtspunkten nochmals zu überdenken. Gegebenenfalls sollte mit der 
Stadt Amorbach Kontakt aufgenommen werden hinsichtlich einer Kooperation im Rahmen der 
interkommunalen Zusammenarbeit. 
Bürgermeister Kuhn betonte, dass der bestehende Kindergarten trotz der derzeit hohen Kinder-
zahl momentan und auch langfristig ausreichend sei. Nach seiner Meinung sei die derzeitige 
Situation die Ideallösung. Aufgrund der hoch geförderten umfassenden Sanierungsarbeiten am 
bestehenden Kindergarten in den letzten Jahren könne die Gemeinde mit keinen weiteren 
staatlichen Zuwendungen rechnen, was sich bereits bei der Planung der Erweiterung und Sa-
nierung des Kindergartenspielplatzes gezeigt habe. 
Ralf Wöber erinnerte daran, dass sich die Betriebserlaubnis für den Kindergarten ursprünglich 
auf 74 Kinder erstreckte. Eine Betreuung der über diese Zahl hinausgehenden Kinder sei seit 
ein paar Jahren nur noch durch Ausnahmegenehmigungen möglich. Dies sei auf Dauer nicht 
tragbar und würde neuerliche bauliche Maßnahmen am Kindergartengebäude erfordern. Inso-
fern werde er als Gemeinderat die Angelegenheit weiterverfolgen. 
 
1. Bgm. Kuhn erkundigt sich nach der Meinung des Gemeinderates. 
2. Bgm. Repp sagt, der Gemeinderat hat das Thema ausführlich in einer Klausurtagung be-
sprochen. Er hat sich dann entschieden aus der Schule Bauplätze zu machen, da es dem Ge-
meinderat am sinnvollsten und kostengünstigsten für die Gemeinde erscheint. Für den Umbau 
des Kindergartens hat die Gemeinde Zuschüsse bekommen. Der Auftrag für die Neugestaltung 
des Kindergartenspielplatzes wurde bereits vergeben und soll bereits im März beginnen. Sollte 
es zu einer anderen Entscheidung kommen, muss der Auftrag gestoppt werden. 
GR Wöber teilt mit, dass der Kindergarten für 74 Kinder gebaut wurde. Zurzeit hat die Gemein-
de eine Ausnahmegenehmigung für über 90 Kinder. Er fordert von Seiten des Landratsamtes 
eine dauerhafte Ausnahmegenehmigung, was abgeklärt werden sollte. Weiterhin fordert er zu 
prüfen, ob eine Aufstockung des Krippenbereiches möglich ist. Bei der damaligen Erweiterung 
des Kindergartens wurde entschieden im Ort zu bleiben und das sollte seiner Meinung nach 
auch so bleiben. 
GR Speth spricht von einer zweiten Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes für 90 Kinder. 
Jetzt ist noch die Aufnahme eines Heimkindes mit einem Buchungszeitfaktor von 1,5 angefragt 
worden. Deswegen wäre es ihm wichtig, für das Kindergartengebäude eine Kapazitätserweite-
rung prüfen zu lassen. Für eine Erweiterung wegen Aufnahme von Flüchtlingskindern gibt es 
auch Fördermöglichkeiten.  
GR Loster regt an, für die zweite Krippe die Fördermöglichkeiten zu prüfen. 
1. Bgm. Kuhn erklärt, dass derzeit bereits zwei Krippengruppen im Kindergarten vorhanden 
sind. Es wird nur der zusätzliche Bedarf an Krippengruppen oder Kindergartengruppen geför-
dert. Insgesamt wurde in das Kindergartengebäude ca. 1 Mio. Euro investiert. 
GR Kiel schlägt vor, in unmittelbarer Nähe eine Erweiterung zu prüfen. 
 
Annegret Kuhn sprach den morgendlichen Lotsendienst am Fußgängerüberweg unterhalb der 
Kirche an. Dieser wurde bislang von Eltern der Schulkinder der ersten Klasse übernommen. 
Seit diesem Jahr sei das nicht mehr möglich. Sie bat darum, freiwillige Helfer zu suchen, welche 
diesen Dienst 2–3 Mal pro Quartal ausüben können. Weiterhin empfahl sie, das Staatliche Bau-
amt dazu anzuhalten, die Umschaltdauer an der Ampel zu verlängern. 
Carmen Fuchs regte an, Lotsen für Erwachsene an der Fußgängerampel einzusetzen. Beson-
ders bei Kirchgängen werde die Ampel von Fußgängern nicht genutzt. 
Anton Hess kritisierte, dass sich die Fußgängerampel nach seiner Meinung an der falschen 
Stelle befinde. Nach der Anlage des Gehweges in der Marktstraße müsste die Ampel, um ein 
zusätzliches Überqueren der Fahrbahn zu vermeiden, über die Einmündung der Marktstraße 
hinaus Richtung Amorbach versetzt werden. 
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Gerhard Lausberger sprach die Situation an der Kirche bei Beerdigungen an. Er schlug vor, 
während des Auszugs der Prozessionsteilnehmer aus der Kirche auf beiden Seiten der B 47 
einen Ordner zur Regelung des Verkehrs einzuteilen und bat darum, hierfür Verantwortliche zu 
finden. Außerdem sollte der Pfarrer die Gottesdienstbesucher jeweils dazu anhalten, die Straße 
zügig zu überqueren. 
 
Thomas Berberich kritisierte die derzeitige Vergabepraxis an Nutzungsinteressierte des neuen 
Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Zittenfelden. Das Haus sollte nicht nur den Zittenfeldener 
Bürgern und Feuerwehrmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Zittenfelden für Feiern zur Verfü-
gung stehen, sondern ebenso allen Einwohnern von Schneeberg und Hambrunn. Zudem könne 
es nicht sein, dass eine Zusage nur unter dem Vorbehalt des Eintritts in die Freiwillige Feuer-
wehr Zittenfelden erfolge. 
 
Ortssprecherin Blatz-Schmitt erklärt, dass die Freiwillige Feuerwehr Zittenfelden dies aus Angst 
vor Lärmbelästigung so beschlossen hat. Weiterhin fehlt es noch an Inventar. Die Stühle sind 
diese Woche geliefert worden. Die Tische müssen neu bestellt werden. Sie sagt, dass die Vor-
standschaft das Thema noch einmal aufgreifen wird. 
GR Loster sagt, das Dorfgemeinschaftshaus in Zittenfelden wurde mit den gleichen Steuermit-
teln finanziert wie das Dorfwiesenhaus in Schneeberg. In Schneeberg gibt es auch Beschwer-
den von Nachbarn auf Grund von Lärmbelästigungen. Sie vertritt die Meinung, dass das Dorf-
gemeinschaftshaus der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen ist und sagt, dass das die Ge-
meinde regeln muss. 
1. Bgm. Kuhn denkt, das muss in Kooperation mit der FFW Zittenfelden passieren. Er könnte 
sich eine Regelung wie bei der Vermietung der Alten Schule in Hambrunn über die Feuerwehr 
vorstellen. Er möchte die Vermietung nicht in Regie der Gemeinde vergeben. 
 
Thomas Berberich brachte die derzeit im Freistaat Bayern bestehende politische Diskussion zur 
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zur Sprache. Er fragte nach, wie sich diese Situation 
auf die Anwohner der Marktstraße auswirke, und ob sich eine mögliche Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge auch auf die Erhebung von Wasser- und Kanalanschlussbeiträgen und Er-
gänzungsabgaben auswirke. 
Bürgermeister Kuhn brachte zum Ausdruck, dass es zu früh sei, hierüber Aussagen zu treffen. 
Man müsse zunächst abwarten, was bei der Diskussion herauskommt. Zur Veranschaulichung 
der Problematik nannte er einige Beispiele aus zurückliegenden Abrechnungen und erläuterte 
die satzungsrechtlichen Grundlagen zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Die Beiträge 
für die Sanierung der Marktstraße könnten derzeit ohnehin noch nicht erhoben werden, da die 
Schlussrechnungen der Maßnahme der Gemeinde noch nicht vorliegen. Eine Abschaffung von 
Wasser- und Kanalanschlussbeiträgen stehe nicht zu Debatte. Die Erhebung von Ergänzungs-
beiträgen sei derzeit jedoch nicht beabsichtigt. 
 
1. Bgm. Kuhn berichtet, dass sich heute die CSU-Landtagsfraktion bei ihrer Klausurtagung in 
Kloster Banz für die schnellstmögliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge entschieden 
hat und will dies in enger Abstimmung mit den Kommunen umsetzen. Ein Gesetzesentwurf der 
CSU-Landtagsfraktion, der sich in Vorbereitung befindet, soll die Diskussionen um die Straßen-
ausbaubeiträge befrieden. Er sagt, spannend wird es sein, wie die Regelung mit bereits ange-
fangenen Maßnahmen ausfällt. Für Schneeberg geht es aktuell um das Projekt in der Markt-
straße. Da eine Schlussrechnung noch nicht vorliegt, können zurzeit die Straßenausbaubeiträ-
ge noch nicht festgesetzt werden. 
 
Thomas Berberich bemängelte das ÖPNV-Angebot an Werktagen zu Berufszeiten. In der Zeit 
von 06.05 Uhr bis 07.52 Uhr bestehe keine Zugverbindung von Schneeberg nach Miltenberg, 
und bei dem Zug um 07.52 Uhr müsse man in Amorbach umsteigen mit einer dortigen längeren 
Wartezeit. Er forderte eine Verbesserung des Angebots. 
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1. Bgm. Kuhn teilt die derzeitigen Verbindungsmöglichkeiten von Schneeberg nach Miltenberg 
mit:  

Zug: Abfahrt: 6.05 Uhr in Schneeberg - Ankunft: 6.22 Uhr in Miltenberg  
Bus: Abfahrt: 6.59 Uhr - Weiterfahrt mit Zug in Amorbach: 7.20 Uhr - Ankunft: 7.33 Uhr 
in Miltenberg 

 Zug: Abfahrt: 7.52 Uhr in Schneeberg - Ankunft 8.31 Uhr in Miltenberg  
Somit ist der 1 Stundentakt gewährleistet. 
GR Wöber kommt auf den gestrigen schweren Busunfall in Eberbach zu sprechen. Die Busun-
ternehmen haben auf neue Busse umgestellt, die barrierefrei und sicherlich für den Stadtver-
kehr geeignet wind. Die Busse sind nur noch mit Bügel und Stangen ausgerüstet. Sie besitzen 
keinerlei Sicherungsmaßnahmen - man kann sich nicht anschnallen und es gibt keine Kopfstüt-
zen. Diese Busse sind nicht für den Schülertransport geeignet und dies sollte man an die Be-
hörden weitergeben.  
 
Ralf Wöber erwähnte, dass der Klimawandel am Beuchener Berg und Richtung Zittenfelden 
durch Heckenbildungen sichtbar werde. In einigen Bereichen wurden dort Aufforstungen mit 
verschiedenen Baumarten vorgenommen. Er fände es gut, wenn sich weitere Grundstücksbe-
sitzer diesem Vorbild anschließen würden. 
 
Florian Weiss fragte nach, welche Pläne die Gemeinde für die weitere Verwendung des vor 
einigen Jahren erworbenen Hausgrundstücks Hauptstraße 40 an der Ecke Einmündung der 
Ringstraße in die B 47 habe. 
Bürgermeister Kuhn erklärte, dass das Haus nicht zum Verkauf stünde. Die Gemeinde habe 
dieses Grundstück zur Schaffung einer übersichtlicheren Ausfahrt aus der Ringstraße in die 
B 47 und zur Verbesserung der Verkehrssituation erworben. 
 
Andreas Hickmann informierte sich darüber, warum das neu herausgegebene Ortsfamilienbuch 
den Titel „Ortsfamilienbuch der Pfarrei Schneeberg“ und nicht „Ortsfamilienbuch der Gemeinde 
Schneeberg“ trage. 
Bürgermeister Kuhn erklärte die Titulierung damit, dass das Buch die früheren Daten der Pfar-
reien Schneeberg und Hambrunn enthalte. Da die Pfarrei Zittenfelden früher zu Amorbach ge-
hörte, werden die Stammbäume der Einwohner von Zittenfelden in diesem Buch nicht darge-
stellt. 
Bernhard Pfeiffer würdigte das von Herrn Stolzenberg herausgegebene Ortsfamilienbuch. Wäh-
rend die zurückliegenden Generationen sehr akribisch und weitgehend korrekt darin dargestellt 
seien, schlichen sich bei der gegenwärtigen Generation sehr viele, teilweise auch peinliche 
Fehler ein. Dies schmälere den Wert des Werkes. Die geplante Vorgehensweise, die Korrektur 
der aufgetretenen Fehler mittels Einlageblättern in den gedruckten Büchern vorzunehmen, hielt 
Bernhard Pfeiffer für keinen guten Weg. 
Bürgermeister Kuhn betonte, dass dieses Buch von einem exzellenten Fachmann erstellt wur-
de. Er begrüßte ausdrücklich die Einbeziehung der gegenwärtigen Generation in das Werk. 
Ralf Wöber merkte ergänzend an, dass es hilfreich wäre, nach einem früheren Ortsplan mit al-
ten Hausnummern zu suchen. Damit könnten viele Daten besser zugeordnet werden. 
 
GR Berberich berichtet, dass bei ihrer Familie auch Fehler im Ortsfamilienbuch sind. Sie schlägt 
vor, ein Ortsfamilienbuch in der Gemeinde für Bürger zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. 
Somit können auch Bürger, die kein Buch haben, ihren Eintrag prüfen.  
 
Gabi Schmitt wies darauf hin, dass der Funklautsprecher bei Friedhofsgängen wiederholt nicht 
oder nur teilweise funktioniert habe. Dadurch sei ein gemeinsames Beten nicht möglich. Die 
Gemeinde und die Kirchenverwaltung sollten sich umgehend gemeinsam um eine Verbesse-
rung kümmern. 
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1. Bgm. Kuhn sieht die Funklautsprecheranlage als wichtige Angelegenheit für die Gesamtge-
meinde. Man sollte zusammen mit der Kirchengemeinde einen optimalen Lautsprecher suchen 
und dann auch die Kirchengemeinde eventuell bei der Anschaffung unterstützen. 
 
GR Speth sagt, er hätte sich gewünscht, dass die Aktivitäten der Odenwaldallianz in der Bür-
gerversammlung etwas besser herausgestellt worden wären. Er wünscht sich für 2018, dass die 
Bürger ein bisschen mehr über die Arbeit der Odenwaldallianz informiert werden. 
1. Bgm. Kuhn sagt, dass man innerhalb der Odenwaldallianz vereinbart hat, die Öffentlichkeits-
arbeit über die Odenwaldallianz zu verstärken.  
 
Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt, dass es bei dem Beschluss das Schulgebäude abzu-
reißen und das Gelände für die Schaffung von Bauplätzen zu verwenden, bleibt.  
Die Möglichkeit für eine eventuelle Erweiterung des Kindergartens, auch in unmittelbarer 
Nähe, soll geprüft werden. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 13  Nein 0   
 
 

TOP  690 Steuerlicher Jahresabschluss der gemeindlichen Wasserversorgungsein-
richtung für das Jahr 2016 

 
Sachverhalt: 
(zuletzt Sitzung am 13.01.2017, lfd.Nr. 0497) 
Am 07.12.2017 hat Herr Dipl.Kfm. Georg Höfling vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsver-
band den kaufmännischen Jahresabschluss und die Arbeiten zur Abgabe der Steuererklärun-
gen für die gemeindliche Wasserversorgungseinrichtung für das Jahr 2016 durchgeführt. 
 
Der Jahresabschluss 2016 weist folgende Summen aus: 

Bilanz in Aktiva und Passiva             1.435.888,18 € 
Jahresverlust lt. Bilanz                  54.205,13 € 
Jahresverlust lt. Gewinn- und Verlustrechnung           54.205,13 €. 

Der Jahresverlust 2016 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
Verbindlichkeiten bei der Marktgemeinde sollen weiterhin banküblich verzinst werden (in Anleh-
nung an die Zeitreihe SUD 124 der Deutschen Bundesbank). 
 
Der Markt Schneeberg erhält für das Jahr 2016 eine Steuerrückerstattung in Höhe von 
20.597,71 €. Darin ist der im Vorjahr noch nicht abzugsfähige Vorsteuerbetrag in Höhe von 
10.150,09 € enthalten. Unabhängig von der Verbuchung im Sachbuch sind die Vorsteuern aus 
Rechnungen immer erst im Jahr der Zahlungsleistung geltend zu machen.  
Im Sachbuch 2016 waren wieder solche Beträge in einer Gesamthöhe von 1.351,36 € enthal-
ten, welche für Maßnahmen und Beschaffungen anfielen, die im Jahre 2016 getätigt, jedoch 
abrechnungstechnisch erst im Jahre 2017 abgewickelt wurden. Dieser Betrag wird in der Bilanz 
als noch nicht abzugsfähige Vorsteuer ausgewiesen. 
 
Aufgrund des Fehlens der Gewinnerzielungsabsicht besteht keine Gewerbesteuerpflicht. Da 
wegen des Jahresverlustes und auch wegen der hohen steuerlichen Verlustvorträge (vom Fi-
nanzamt zum 31.12.2015 festgestellt: 1.216.647 €) kein steuerpflichtiges Einkommen erzielt 
wurde, fiel keine Körperschaftssteuer an. 
Der steuerliche Verlust weicht wie in den Vorjahren zum Teil erheblich von den Zahlen der Kal-
kulation nach dem KAG ab, da Beitragseinnahmen aus Vorjahren anders berücksichtigt werden 
müssen. Zudem können die Staatszuschüsse steuerlich erfolgsneutral behandelt und somit 
steuerlich höhere Abschreibungen angesetzt werden. Außerdem sind als Zinsen nur tatsächli-
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che und nicht kalkulatorische Zinsen ansetzbar. Auf längere Sicht ist nicht mit der Zahlung von 
Körperschaftssteuer zu rechnen. 
 
Die Erhöhung der Gebühren zum 01.10.2014 von 2,60 €/m³ auf 3,10 €/m³ war aufgrund der  
Kalkulation geboten und wurde auch umgesetzt. Das Ergebnis hat sich seitdem auf Verlustwer-
te knapp über 50.000 € eingependelt. Gegenüber dem Vorjahr hat es sich lediglich um 1.000 € 
verbessert, da niedrigeren Aufwendungen erneut eine rückläufige Wasserabgabemenge 
(64.249 cbm gegenüber 66.443 cbm im Jahre 2015) entgegenstand.  
 
Die rechnerischen Wasserverluste sind im Jahre 2016 mit 15,97 % nach 23,7 % deutlich besser 
als im Vorjahr. Sie werden jedoch in beiden Jahren als zu hoch beurteilt. Die hohen Wasserver-
luste fallen dabei im Wesentlichen im Hauptort Schneeberg an. 
 
Die ermittelten Zahlen sind nicht mit einer Gebührenkalkulation nach dem KAG zu vergleichen 
und lassen somit keine Schlüsse auf die Höhe der Gebühr ziehen. 
Die Vorgehensweise, Verbindlichkeiten bei der Gemeinde weiterhin banküblich zu verzinsen, ist 
lediglich hinsichtlich des Zinsansatzes in der Steuerbilanz zwingend notwendig, jedoch im 
Haushalt der Gemeinde nicht zu vollziehen. 
 
Die umfangreichen Unterlagen zum steuerlichen Jahresabschluss liegen der Gemeinde vor und 
können in der Kämmerei jederzeit eingesehen werden. 
 
Beschluss: 
a) Der Jahresabschluss 2016 der Wasserversorgung Schneeberg mit folgenden 

   Summen: 

          Bilanz in Aktiva und Passiva   1.435.888,18 € 

          Jahresverlust lt. Bilanz         54.205,13 € 

          Jahresverlust lt. Gewinn- und Verlustrechnung     54.205,13 € 

   wird hiermit festgestellt. 

b) Der Jahresverlust 2016 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

c) Verbindlichkeiten bei der Gemeinde sind weiterhin banküblich zu verzinsen  

   (in Anlehnung an die Zeitreihe SUD 124 der Deutschen Bundesbank).  

 
GR Kuhn war zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 12  Nein 0   
 
 

TOP  691 Informationen - Anregungen - Anfragen 

 

TOP  
691.1 

Jahresbericht 2017 über die Tätigkeit der "Stiftung Altenhilfe im Landkreis 
Miltenberg" 

 
Sachverhalt: 
(zuletzt Sitzung am 13.01.2017, lfd.Nr. 0499.1) 
Der Jahresbericht 2017 über die Tätigkeit der „Stiftung Altenhilfe im Landkreis Miltenberg“ wur-
de vom Landratsamt Miltenberg mitgeteilt. Daraus geht hervor, dass seit Bestehen der Stiftung 
(1993 - 2017) Zuwendungen von insgesamt 2.392.423,94 € an stationäre Einrichtungen und 
ambulante Dienste ausbezahlt wurden, davon 98.027,98 € im Jahre 2017. Die Hospitalstiftung 
Amorbach hat im gesamten Zeitraum 364.784,47 € und das Seniorenheim Werner in Amorbach 
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57.456,26 € erhalten. Das Seniorenheim in Weilbach erhielt 19.082,15 € und die Tagesstätte 
Leben in Amorbach 9.977,70 €. 
Vom Markt Schneeberg wurde im Jahre 2017 ein Stiftungsbeitrag in Höhe von 720,00 € 
(1.800 Einwohner x 0,40 €/EW) entrichtet. 
 
 

TOP  
691.2 

Einladung zum Seniorennachmittag am 28.01.2018 

 
Sachverhalt: 
1. Bgm. Kuhn lädt alle Senioren zum Seniorennachmittag in die Turnhalle in Schneeberg ganz 
herzlich ein. Beginn der Veranstaltung ist um 14.00 Uhr. 
 
 

TOP  
691.3 

Weitere Anfragen 

 
Sachverhalt: 

 GR Loster schlägt vor, am neuen Dorfplatz einen Infokasten anzubringen, in dem Verei-
ne und politische Gruppierungen ihre Informationen veröffentlichen können.  

 

 GR Loster sagt, sie habe bereits in der letzten Sitzung des Gemeinderates eine Klausur-
tagung zum Thema Nahversorgung angesprochen. Sie schlägt für diese Klausurtagung 
einen Mentor vor und bittet zum Thema Nahversorgung Jürgen Kuhn einzuladen. Es gibt 
Studien die sagen, dass man mindestens 3.000 Einwohner benötigt, damit sich ein sol-
cher Laden rentiert. 
1. Bgm. Kuhn sagt, es ist gut, dass wir das Lebensmittelgeschäft haben. Was zukünftig 
passiert, dass entscheidet jeder Bürger durch sein Einkaufsverhalten selbst mit seinen 
eigenen Füßen. Erfreulich ist auch die Eröffnung der Physiotherapiepraxis und des Dö-
ner-Ladens im letzten Jahr. 
GR Speth erklärt, dass er bereits von zwei Geschäftsleuten angesprochen wurde, was 
aus dem Treffen mit den Gewerbetreibenden im Jahr 2016 geworden ist. Einige Ge-
meinderäte haben mitgeholfen die Physiotherapiepraxis nach Schneeberg zu bekom-
men. Deswegen soll das Klausurtreffen zum Thema Nahversorgung gemacht werden, 
um somit an das Treffen mit den Geschäftsleuten von 2016 anzuknüpfen. 

 

 1. Bgm. Kuhn teilt mit, dass die Zustimmung zum Maßnahmenbeginn für die Gestaltung 
des Dorfplatzes von der Regierung von Unterfranken vorliegt. 

 

 GR Dolzer fragt an, ob das Schreiben an die Kindergarteneltern wegen der Überziehung 
bereits rausgegangen ist.  
1. Bgm. Kuhn zeigt sich verwundert und fragt, was die eigentlichen Aufgaben des Ge-
meinderates ist.  
GR Dolzer spricht von einer Holschuld der Gemeinde und teilt mit, dass dies seit andert-
halb Jahren noch nicht gemacht wurde. 

 

 GR Speth sagt, die Gemeinde hat in der letzten Zeit viel für die Dorfentwicklung getan. 
Er regt an, den Dorfentwicklungsplan im Jahr 2018 mit dem Amt für Ländliche Entwick-
lung zu starten. Die Erstellung eines Dorfentwicklungsplanes dauert sicherlich bis zum 
Jahr 2020. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass wenn Gelände zum Verkauf ansteht, die 
Gemeinde ein echtes Vorkaufsrecht hat. 
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TOP  
691.4 

Bürgerfragestunde 

 
Sachverhalt: 
Franz Nickel bittet, entlang des Marsbachweges im Bereich des Gehweges ein Geländer anzu-
bringen, da er selbst beinah hineingefallen wäre. Das Dorflicht sei nicht gut und der Wasser-
stand im Marsbach war sehr hoch. Ihm ist zu Ohren gekommen, dass einer mit dem Rollstuhl 
dort hineingefallen sei. Er trägt die Bitte vor, entlang des Gehweges ein Geländer anzubringen.  
1.Bgm. Kuhn teilt mit, dass bei Hochwasser der Marsbachweg bis jetzt immer gesperrt wurde. 
Die Benutzung dieses Weges gehört in die Verantwortung jedes einzelnen Bürgers. Eine hun-
dertprozentige Sicherheit gibt es nicht.  
3. Bgm. Pfeiffer sagt, dass er selbst an diesem Abend, als dass Wasser seinen Höchststand 
hatte, vor Ort war und gesagt hat, dass es gefährlich ist. Jedoch sollte man nicht, wenn das 
Wasser am höchsten ist, dort mit dem Fahrrad um die Ecke fahren. 
 
 
 
 
Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Erich Kuhn um 20:23 Uhr die öffentli-
che Sitzung des Gemeinderates. 
 
 
 
 
 
 
 

Erich Kuhn    Gabi Schmitt 
1. Bürgermeister    Schriftführer/in 
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